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3) Ministerlal-Bekanntmachung vom 15. Febmar 1872, die Abänderung des §. 1 des Reglemente,
dle Gestellung, Auswahl, Abnahme und Abschätzung der Mobilmachungs-Pferde betreffend.

(Abgedruckt in Nr. 8 des Amts, und Verordnungs-Blattes.)

Allnea 2 des Reglements, die Gestellung, Auswahl, Abnahme und Abschätung der
Mobilmachungs-Pferde betreffend, vom 20. Februar 1868 (Gesehsammlung Bd. XV.
S. 193) wird hierdurch aufgehoben und tritt an dessen Stelle folgende Bestimmung:

Der oberländische Landrathsamts-Bezirk bildet einen Vormusterungs-Bezirk.
Gera, am 15. Februar 1872.

Fürstliches Ministerium.
v. Harbon.

Semmel.


